
IG Metall ׀ Aktuelle Informationen: 

Betriebsübergang zu Light Mobility Solutions 
IG Metall fordert Tarifbindung ! 
Anfang Juli 2021 geht die Magna Exteriors Systems Obertshausen an das Beteiligungsunternehmen Mutares mit dessen Toch-
ter Light Mobility Solutions. Was dieser Betriebsübergang für die Verträge der Beschäftigten bedeutet – vor allem auch mit 
Blick auf tarifvertragliche Vereinbarungen – darüber informiert dieses Flugblatt. Bisher ist der neue Eigentümer nicht Mitglied 
des Arbeitgeberverbandes geworden! In diesen Tagen wird an alle Beschäftigten ein Schreiben durch das Unternehmen ver-
sandt. NICHTS VOREILIG UNTERSCHREIBEN—KEINE ZUSTIMMUNG UND KEIN WIDERSPRUCH ZUM BETRIEBSÜBERGANG!  

DESHALB: HÄNDE WEG VOM KUGELSCHREIBER! 
     WIR ERLÄUTERN NACHFOLGEND WARUM ! 
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Was ist ein Betriebsübergang? 

Von einem Betriebsübergang spricht man, wenn ein Betrieb 

oder ein Betriebsteil durch ein Rechtsgeschäft auf einen 

anderen Inhaber übergeht. Dies kann durch Verkauf, Ver-

pachtung, Unternehmensspaltung oder Unternehmensver-

schmelzung geschehen. Ein Betriebsübergang führt zu ei-

nem Wechsel des Arbeitgebers.  Die Arbeitsverhältnisse der 

betroffenen Mitarbeiter gehen auf das neue Unternehmen 

über.  

Was bedeutet ein Betriebsübergang  für die  

Beschäftigten? 

Die Rechte der Beschäftigten bei einem Betriebsübergang 

sind im § 613a BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) geregelt.   

§ 613a BGB ordnet an, dass der neue Betriebsinhaber „in 

die Rechte und Pflichten aus den im Zeitpunkt des Über-

gangs bestehenden Arbeitsverhältnissen“ eintritt. Das heißt 

beispielsweise, dass es keine neuerliche Probezeit gibt, 

dass die bisher geleisteten Dienstjahre anerkannt sowie 

Urlaubsansprüche, Gleitzeitguthaben etc. übernommen 

werden. Der Übergang soll für die Beschäftigten keine 

Schlechter- oder Besserstellung bedeuten (auch kündi-

gungsschutzrechtlich nicht). 

Ist ein neuer Arbeitsvertrag erforderlich? 

Nein, aufgrund der oben genannten Verpflichtungen des  

Arbeitgebers ist ein neuer Arbeitsvertrag nicht erforderlich. 

In den meisten Fällen ist auch davon abzuraten, einen neu-

en Vertrag zu unterschreiben. Denn damit verzichtet man 

auf alle Regelungen des bisherigen Arbeitsvertrages – auch 

auf die, die eventuell nicht schwarz auf weiß darin festge-

halten sind. Häufig hat sich etwas geändert ohne schriftli-

che Vereinbarung wie z.B. beispielsweise der Arbeits- bzw. 

Verantwortungsbereich oder der Dienstsitz. Für die Arbeit-

nehmer können also nicht festgehaltene Ansprüche und 

Vereinbarungen verloren gehen. Der Arbeitgeber kann auch 

versuchen, den Arbeitsvertrag 

im Einvernehmen mit dem oder 

der Beschäftigten zu ändern. 

Grundsätzlich raten wir jedoch 

auch von Änderungen beste-

hender Arbeitsverträge ab, da diese selten zum Vorteil der 

Beschäftigten sind.  

Gelten bisherige Betriebsvereinbarungen  im 

neuen Unternehmen weiter? 

Die kollektivrechtlichen Vereinbarungen wie Betriebsverein-

barungen, aber auch sogenannte betriebliche Übungen (wie 

nicht vertraglich vereinbarte, aber regelmäßig durch den Ar-

beitgeber gewährte Leistungen und Vergünstigungen) behal-

ten ihre Gültigkeit. 

Gelten die bisherigen Tarifverträge im neuen Un-

ternehmen weiter? 

Da der neue Eigentümer bisher nicht Mitglied im Arbeitgeber-

verband ist, noch einen Tarifvertrag mit der IG Metall abge-

schlossen hat, verliert  der Tarifvertrag seine kollektive Wir-

kung nach derzeitigem Stand!  

Er gilt nach dem Betriebsübergang  individualrechtlich wei-

ter. Das bedeutet, dass er „unsichtbarer“ Bestandteil des 

Arbeitsvertrages wird—allerdings nur für diejenigen 

Beschäftigten, die bereits vor dem Betriebsübergang 

Mitglied der IG Metall (vermutlich 3. Juli 2021) waren. 

Die bisherigen tarifvertraglichen Regelungen werden dann 

als Anhang in den persönlichen Arbeitsvertrag des oder der 

gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten übernommen 

(„Transformation“). Hier gilt eine einjährige Veränderungs-

sperre des Arbeitsvertrages. Von daher raten wir unseren 

Mitgliedern dringend, keine neuen Arbeitsverträge ohne 

eingehender Beratung mit ihrer Gewerkschaft zu unter-

schreiben. Ob in diesem Fall eine Bezugnahmeklausel zum 

Tarifvertrag im Arbeitsvertrag weiter gilt, ist rechtlich um-

stritten. Wer sicher sein will, wird IG Metall-Mitglied! 

20. Mai 2021 



Hier kannst Du online 

IG Metall-Mitglied 

werden -  einfach ein-

scannen 

Ich möchte mich aber über mögliche Änderungen  

meines Arbeitsvertrags informieren.  

Was kann ich tun? 

Wer sich über ein Änderungsangebot des neuen Arbeit-

gebers informieren will, sollte betreffende Gespräche 

mit dem neuen Arbeitgeber nur im Beisein des Betriebs-

rats führen. Der Betriebsrat hat einen umfassenden 

Überblick über die Vorteile des bestehenden Arbeitsver-

trags. Außerdem: Vier Ohren hören mehr als zwei und 

schon allein die Anwesenheit des Betriebsrats kann 

verhindern, dass das Gespräch möglicherweise einen 

für den Arbeitnehmer unangenehmen Charakter erhält. 

Auf keinen Fall sollte man ein Vertragsangebot sofort 

unterschreiben. Eine mindestens zweiwöchige Frist soll-

te man sich nehmen, um sich bei Betriebsrat und Ge-

werkschaft ausgiebig über Vor- und Nachteile zu infor-

mieren. 

Kann ich dem Betriebsübergang widersprechen? 
 

Ja, ein Widerspruch ist möglich – nach der schriftlichen 

Unterrichtung des Arbeitgebers über den Betriebsüber-

gang in der Regel innerhalb eines Monats  und aller da-

mit möglicherweise verbundenen Nachteile. Der Wider-

spruch muss schriftlich erfolgen und entweder gegen-

über dem bisherigen oder dem neuen Arbeitgeber er-

klärt werden.  

Das Arbeitsverhältnis mit dem bisherigen Arbeitgeber 

bleibt dann erhalten. Allerdings entfallen infolge des 

Betriebsübergangs die bisherigen Beschäftigungsmög-

lichkeiten. Eine Versetzung ist nicht möglich.  Es be-

steht daher die Gefahr einer betriebsbedingten Kündi-

gung. In jedem Fall sollte man einen Widerspruch vorher 

gründlich durchdenken und sich gegebenenfalls mit 

dem Betriebsrat bzw. der IG Metall dazu beraten. Denn 

ein einmal eingelegter Widerspruch kann nicht mehr 

zurückgenommen werden. Ist man mit dem Betriebs-

übergang einverstanden, muss man gar nichts tun: Der 

Übergang erfolgt automatisch. Eine schriftliche Zustim-

mung ist nicht notwendig und sollte deshalb auch nicht 

erfolgen, denn auch diese kann nicht zurückgenommen 

werden. 

DESHALB EMPFEHLEN WIR DRINGEND DERZEIT KEINEN 

WIDERSPRUCH UND KEINE ZUSTIMMUNG! Bitte wartet 

und informiert Euch umfänglich. 

Wie geht es weiter – was macht die IG Metall? 

Light Mobility Solutions ist bisher kein Mitglied des Ar-

beitgeberverbandes und hat damit keinen Tarifvertrag 

für seine Beschäftigten. Sollte ein Eintritt bis zum 3. Juli 

2021 nicht erfolgt sein, möchten wir diesen Zustand än-

dern! Daher werden wir spätestens nach dem Übergang 

zeitnah beraten—auch mit den beiden anderen betroffe-

nen Standorten— wie wir zu einer Tarifbindung des neu-

en Arbeitgebers kommen werden.  

ABER auch hier gilt:  

Die Belegschaft muss in der Lage sein, einen Tarifver-

trag durchsetzen zu können. Das geht nur in und mit der 

IG Metall!  

Bist DU bereits dabei? Wenn nicht, dann entscheide 

DICH schnell. 
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